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Auflegung des
öffentlichen Inventars
Das öffentliche Inventar über den Nachlass
von Hans Peter ZINNIKER, geboren am
19. März 1941, von Strengelbach AG, ge-
storben am 2. März 2025, zuletzt wohnhaft
gewesen Zürcherstrasse 154, 8102 Ober-
engstringen, liegt den Beteiligten beim No-
tariat Höngg-Zürich, Frankentalerstrasse 3,
8049 Zürich, bis zum 19. Januar 2026 zur
Einsicht auf.

Zürich, 2. Dezember 2025

Notariat Höngg-Zürich
Frankentalerstrasse 3
8049 Zürich

Auflage des
Kollokationsplanes
Im Konkurs über Blank Harry Walter, geb.
28. Juni 1955, von Zürich, Zürcherstrasse 70,
8102 Oberengstringen, gest. 23. Oktober
2023, liegt der Kollokationsplan den be-
teiligten Gläubigern ab dem 3. Dezember
2025 beim Konkursamt Höngg-Zürich zur
Einsicht auf.
Bezüglich der Klage- und Beschwerde-
rechte usw. wird auf die Bekanntmachung
im Schweizerischen Handelsamtsblatt
vom 3. Dezember 2025 verwiesen.
KONKURSAMT HÖNGG-ZÜRICH
Frankentalerstrasse 3
8049 Zürich

Fahrbahnerneuerung
Zürich Triemli–
Uetliberg

Für die Fahrbahnerneuerung zwischen
Zürich Triemli und Uetliberg werden ver-
schiedene Arbeiten ausgeführt. Es muss
mit Baustellenverkehr gerechnet werden.
Diese Arbeiten müssen während der Nacht
durchgeführt werden, jeweils an sechs
Nächten pro Woche. Die nächtliche
Lärmbelästigung wird selbstverständlich
auf das Notwen-digste beschränkt. Die SZU
bedankt sich für Ihr Verständnis.

Vorgesehene Nachtarbeiten:
5.10.–15.12.2025 (ohne Sa/So)
UitikonWaldegg–Ringlikon

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG
www.szu.ch

Abstimmungsprotokoll der Gemeindeabstimmungen
vom 30. November 2025
KommunaleVolksinitiative «Ja zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung»

Anzahl Stimmberechtigte 11'732
Eingegangene Stimmzettel 4052
Davon Ja 1068

Nein 2904
Leer 78
Ungültig 2

Die Vorlage ist somit abgelehnt.

Mieterausbau temporäre Asylunterkunft Schöneggstrasse 38,
Ausführungskredit von Fr. 1'410'000.00
Anzahl Stimmberechtigte 11'732
Eingegangene Stimmzettel 4145
Davon Ja 1613

Nein 2476
Leer 54
Ungültig 2

Die Vorlage ist somit abgelehnt.

Rechtsmittel:
Gegen diese Publikationen kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Die-
tikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2
lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG) sowie im Übrigen innert 30 Tagen Rekurs (§ 19 Abs. 1 lit. a
und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG) erhoben werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit
möglich, beizulegen.

Publikation der vorläufigenWahlvorschläge für die
Erneuerungswahl derMitglieder des Stadtrates und des
Stadtpräsidiums für die Amtsdauer 2026–2030
Gestützt auf die Wahlanordnung vom 16. Oktober 2025 sind für die Erneuerungswahl der
Mitglieder des Stadtrates und des Stadtpräsidiums innert der festgesetzten Frist folgende Wahl-
vorschläge eingereicht worden:

7Mitglieder des Stadtrates:

Name Vorname
(Rufname)

Geburtsjahr Beruf Wohnort Partei bisher/neu

Bachmann Roger 1970 Stadtpräsident Dietikon SVP bisher

Camenisch Schneider
Kerstin-Maria (Kiki)

1972 Ökonomin Dietikon SP neu

Kiwic Anton (Toni) 1964 El. Ing. Dietikon SP bisher

Neff Lucas 1961 Architekt Dietikon Grüne bisher

Peter Mirjam 1969 Betriebs-
wirtschafterin
HF/BSc FH

Dietikon SVP bisher

Schmidt Bernhard 1965 Schulleiter Dietikon partei-
los

neu

Segrada Michael 1983 Geschäftsführer/
Schulleiter

Dietikon FDP neu

Siegrist Reto 1961 Kaufmann Dietikon Die
Mitte

bisher

Stocker-Mittaz
Catherine

1974 Dr. sc. nat. Dietikon Die
Mitte

bisher

Treyer Valerie 1974 Forschungsleiterin
Alzheimer-
prävention

Dietikon GLP neu

Präsidium des Stadtrates:

Name Vorname
(Rufname)

Geburtsjahr Beruf Wohnort Partei bisher/neu

Bachmann Roger 1970 Stadtpräsident Dietikon SVP bisher

1. Gemäss §53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) können innert einer Frist von
7 Tagen die eingereichten Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es kön-
nen neue Wahlvorschläge eingereicht werden. Neue Wahlvorschläge müssen von mindestens
15 Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in Dietikon unterzeichnet sein. Neue Wahl-
vorschläge, Änderungen oder Rückzüge müssen bis am 11. Dezember 2025, 16.30 Uhr bei der
Stadtkanzlei Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, eingetroffen sein.

2. Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte
und ihre Ausübung innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs
in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben
werden (§19 Abs. 1 lit. c Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Rekursschrift muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten.

Publikation der vorläufigenWahlvorschläge für die
Erneuerungswahl derMitglieder der Schulpflege für die
Amtsdauer 2026–2030
Gestützt auf die Wahlanordnung vom 16. Oktober 2025 sind für die Erneuerungswahl der Mitglie-
der der Schulpflege innert der festgesetzten Frist folgende Wahlvorschläge eingereicht worden:

8Mitglieder der Schulpflege:

Name Vorname
(Rufname)

Geburtsjahr Beruf Wohnort Partei bisher/neu

Agustoni Martino 1961 Masch. Ing. HTL Dietikon FDP bisher

Freundorfer Rémon 1989 Technischer
Leiter

Dietikon SVP neu

Kaufmann Marc 1985 Informatiker Dietikon Grüne neu

Lips Janine 1982 Kauffrau Dietikon SVP neu

Melo Moura Carolina 2001 Studentin
Arbeits-, Organisa-
tions- u. Personal-
psychologie

Dietikon SP neu

Rüfenacht Beat 1983 Leiter Process
Excellence,
Berufsbildner

Dietikon GLP neu

Stellato Marcello 1964 Eidg. Dipl.
Telematiker,
IT Solution Sales

Dietikon Die
Mitte

neu

Thommen Schmid
Claudia

1976 Dipl. Arch. ETH Dietikon SP bisher

Unterholzner Sabine 1983 Geologin Dietikon Die
Mitte

bisher

Zürcher Doris 1968 Sachbearbeiterin Dietikon EVP bisher

1. Gemäss §53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) können innert einer Frist von
7 Tagen die eingereichten Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es
können neue Wahlvorschläge eingereicht werden. Neue Wahlvorschläge müssen von min-
destens 15 Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in Dietikon unterzeichnet sein.
Neue Wahlvorschläge, Änderungen oder Rückzüge müssen bis am 11. Dezember 2025,
16.30 Uhr bei der Stadtkanzlei Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, eingetroffen
sein.

2. Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte
und ihre Ausübung innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs
in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben
werden (§19 Abs. 1 lit. c Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten.

Publikation der vorläufigenWahlvorschläge für die
Erneuerungswahl derMitglieder der Katholischen
Kirchenpflege und deren Präsidium für die
Amtsdauer 2026–2030
Gestützt auf die Wahlanordnung vom 28. Oktober 2025 sind für die Erneuerungswahl der
Mitglieder der Katholischen Kirchenpflege und deren Präsidium innert der festgesetzten Frist
folgende Wahlvorschläge eingereicht worden:

7Mitglieder der Katholischen Kirchenpflege:

Name Vorname
(Rufname)

Geburtsjahr Beruf Wohnort bisher/neu

Casanova Antonia 1960 Schneiderin Dietikon neu

Federer Daniela 1980 Floristin Dietikon neu

Fleisch Peter 1972 Chemiker Dietikon neu

Höscheler Horst 1966 Finanzvorstand Dietikon bisher

Jung Benedikt 1999 IT Start-Up
Gründer

Dietikon neu

Pingitore Vilmara 1951 Kauffrau Dietikon bisher

Senn Martin 1961 Orgelbauer Dietikon bisher

Steiner Rolf 1952 Chemiker ETH Dietikon bisher

Torquassio Sonja 1972 Sachbearbeiterin Dietikon neu

Präsidium der Katholischen Kirchenpflege:

Name Vorname
(Rufname)

Geburtsjahr Beruf Wohnort bisher/neu

Steiner Rolf 1952 Chemiker ETH Dietikon neu

1. Gemäss §53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) können innert einer Frist von
7 Tagen die eingereichten Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es
können neue Wahlvorschläge eingereicht werden. Neue Wahlvorschläge müssen von min-
destens 15 Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde unterzeichnet sein. Neue
Wahlvorschläge, Änderungen oder Rückzüge müssen bis am 11. Dezember 2025, 16.30 Uhr
bei der Stadtkanzlei Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, eingetroffen sein.

2. Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte
und ihre Ausübung innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs
in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben
werden (§19 Abs. 1 lit. c Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten.

Notariatskreis Dietikon
Dietikon, Geroldswil, Oetwil a.d.L.
Publikation der vorläufigenWahlvorschläge für die
Erneuerungswahl des Notars / der Notarin für die
Amtsdauer 2026–2030
Gestützt auf die Wahlanordnung vom 16. Oktober 2025 ist für die Erneuerungswahl des Notars /
der Notarin innert der festgesetzten Frist folgender Wahlvorschlag eingereicht worden:

Notar:

Name Vorname
(Rufname)

Geburtsjahr Beruf Wohn-
ort

Partei bisher/neu

Gmür Roger 1971 Notar Urdorf parteilos bisher

1. Gemäss §53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) können innert einer Frist von
7 Tagen die eingereichten Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es
können neue Wahlvorschläge eingereicht werden. Neue Wahlvorschläge müssen von min-
destens 15 Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in Dietikon, Geroldswil oder Oetwil
a.d.L. unterzeichnet sein. Neue Wahlvorschläge, Änderungen oder Rückzüge müssen bis am
11. Dezember 2025, 16.30 Uhr bei der Stadtkanzlei Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953
Dietikon, eingetroffen sein.

2. Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte
und ihre Ausübung innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs
in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben
werden (§19 Abs. 1 lit. c Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten.

Baugespanne
1. Bauherrschaft: Stadt Dietikon Stadtplanungsamt, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon

Projektverfasser: planikum ag, Schaffhauserstrasse 358, 8050 Zürich
Neugestaltung Spielplatz mit Pergola, Trinkbrunnen, Wasserspiel und div. Spielgeräten,
Grundstück Kat.-Nr. 10876, Gyrhalden-, Schützen- und Breitistrasse, 8953 Dietikon (Wohnzo-
ne W3/65).

2. Bauherrschaft: Patrick und Pascal Maurer, Engstringerstrasse 4, 8952 Schlieren
Projektverfasser: WB-Design-GmbH, Kanalweg 23, 9462 Montlingen
Umbau EFH zu MFH (kommunales Schutzobjekt Inv.-Nr. VIII/148), Gebäude Assek.-Nr. 238,
Grundstück Kat.-Nr. 3095, Bühlstrasse 4, 8953 Dietikon (Kernzone K2).

Planauflage
Die Pläne liegen auf dem Bauamt, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, vom Datum der Aus-
schreibung an, während 20 Tagen zur Einsicht auf.

Rechtsbehelfe
Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit der
Ausschreibung beim Bauamt schriftlich einzureichen; elektronische Zuschriften (E-Mails)
erfüllen die Anforderungen der Schriftlichkeit nicht. Wer das Begehren nicht innert dieser
Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides
(§§ 314 – 316 PBG).

Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheides wird eine Gebühr von pauschal Fr. 35.00
verlangt.
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Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge für die
Erneuerungswahl der Mitglieder des Gemeinderates
und der Rechnungsprüfungskommission und dessen
Präsidentin bzw. Präsidenten für die Amtsdauer
2026–2030
Gestützt auf die Wahlanordnung vom 16. Oktober 2025 sind für die Erneuerungswahl
der Mitglieder des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission und dessen
Präsidentin bzw. Präsidenten innert der festgesetzten Frist folgendeWahlvorschläge ein-
gereicht worden:

Als Mitglied des Gemeinderates:

Frei, Philipp 1975 Oetwil an der Limmat Landschaftsgärtner
Vorarbeiter

bisher SVP

Hagenbucher,
Roland

1961 Oetwil an der Limmat Geschäftsführer bisher SVP

Oberortner,
Reinhard

1958 Oetwil an der Limmat Vermögensverwalter neu parteilos

Spori, Peter 1958 Oetwil an der Limmat Schulleiter neu FDP

Von Planta, Rahel 1972 Oetwil an der Limmat Betriebsökonomin KSZH bisher FDP

Als Präsidentin des Gemeinderates:

Von Planta, Rahel 1972 Oetwil an der Limmat Betriebsökonomin KSZH bisher FDP

Als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission:

Bühler, Erwin 1963 Oetwil an der Limmat Betr. Ökonom bisher FDP

Defend-Frei,
Sabrina

1986 Oetwil an der Limmat Kaufm. Angestellte Treu-
hand / Mutter, Hausfrau

bisher SVP

Künzle,
Gérald (Geri)

1967 Oetwil an der Limmat Direktionsmitglied Bank bisher FDP

Walser-Wüthrich,
Andrea

1976 Oetwil an der Limmat Stellvertreterin
Steuersekretär/Hausfrau

bisher SVP

Wyrsch, Markus 1983 Oetwil an der Limmat Informatiker neu FDP

Als Präsident der Rechnungsprüfungskommission:

Bühler, Erwin 1963 Oetwil an der Limmat Betr. Ökonom bisher FDP

Gemäss § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR, LS 161) können innert einer
Frist von 7 Tagen, bis spätestens Donnerstag, 11. Dezember 2025, 16.00 Uhr, die ein-
gereichten Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es können neue
Wahlvorschläge beim Gemeinderat (wahlleitende Behörde), Alte Landstrasse 7, 8955 Oetwil
an der Limmat, eingereicht werden. ZurWahrung dieser Frist müssen dieWahlvorschläge
bis zu diesem Zeitpunkt bei der wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs.
2 Verordnung über die politischen Rechte [LS 161.1]).

Als Mitglied des Gemeinderates oder der Rechnungsprüfungskommission ist jede stimm-
berechtigte Person wählbar, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde hat (§ 23 GPR und Art. 5
der Gemeindeordnung). Als Präsidentin bzw. Präsident des Gemeinderates oder der Rech-
nungsprüfungskommission kann eine der Personen gewählt werden, die Sie als Mitglied des
Gemeinderates oder der Rechnungsprüfungskommission wählen.

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf,
Adresse, dem Zusatz «bisher», wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat,
sowie der Parteizugehörigkeit (z.B. Partei, pol. Gruppierung, parteilos) zu bezeichnen. Zu-
dem kann zusätzlich oder anstelle des Vornamens der Name angegeben werden, unter dem
die Person politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname).

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde unter
Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet
sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer Kurzbezeichnung versehen
werden.

Die Formulare für die Wahlvorschläge können bei der Gemeindeverwaltung Oetwil an der
Limmat, Alte Landstrasse 7, 8955Oetwil an der Limmat, per E-Mail unter gemeindeverwaltung
@oetwil-limmat.ch oder auf der Webseite der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat
(www.oetwiladl.ch) bezogen werden.

Sofern während der Frist von 7 Tagen die bereits eingereichten Wahlvorschläge nicht ge-
ändert oder zurückgezogen, oder keine neuen Wahlvorschläge eingereicht werden, erfolgt
keine weitere Publikation der Wahlvorschläge. Stimmen die Wahlvorschläge nach Ablauf der
siebentägigen Frist nicht mit den heute veröffentlichten Wählvorschlägen überein, werden
die definitiven Wahlvorschläge am 18. Dezember 2025 amtlich publiziert (§ 53 Abs. 4 GPR).

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 16. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März
2026 statt. In Anwendung von Art. 8 der Gemeindeordnung i.V.m. § 55 Abs. 1 GPR erhalten
die Stimmberechtigten einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen
aller vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Die Stimm-
berechtigten erhalten eine Wahlanleitung.

Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rech-
te und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich
Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, er-
hoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c Verwaltungsrechtspflegegesetz [LS 175.2]). Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

4. Dezember 2025

Gemeinderat Oetwil an der Limmat
(Wahlleitende Behörde)

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Schlieren

Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung vom 26. November
2025
1. Das Budget 2026 wird einstimmig genehmigt.
2. Der Steuerfuss von 10% wird einstimmig gutgeheissen.

Protokolleinsicht:
Ab Dienstag, 9. Dezember 2025, im Sekretariat der römisch-katholischen Kirchgemeinde
Schlieren, Uitikonerstrasse 39, zu den üblichen Öffnungszeiten während 30 Tagen.

Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Rekurskom-
mission der römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich, Minervastrasse 99, 8032
Zürich,

– wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung innert
fünf Tagen und

– im Übrigen wegen Verstosses gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeinde-
zwecke oder Unbilligkeit innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss
ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten werden der unterlegenen Partei verrechnet.

Schlieren, 4. Dezember 2025

Die Kirchenpflege

Bauausschreibung
Bauherrschaft: Gemeinde Oetwil

an der Limmat

Projektverfasserin: Dober AG, Arbenor Mani,
Friedaustrasse 6,
8952 Schlieren

Bauvorhaben: Gesamtsanierung
der Heizungsanlage,
Dorfstrasse 39-43,
8955 Oetwil an der Limmat,
Kat.-Nr. 658, Kernzone

Planauflage: Die ausgeschriebenen Baugesuche
könnenaufeAuflageZHhttps://portal.ebaugesuche.
zh.ch/eauflage/oetwilanderlimmat digital eingese-
hen werden. Die Einsichtnahme auf eAuflageZH
ist nur während der Auflagefrist möglich.

Rechtsbehelf: Begehren um Zustellung von bau-
rechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit
der Ausschreibung bei der Baubehörde schriftlich
zu stellen, im Fall von eBaugesuchen sind sie
elektronisch über die Plattform eBaugesucheZH zu
stellen. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist
stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist
läuft ab Zustellung des Entscheids (§§ 314 – 316,
328d – 328f PBG). Für die Zustellung des baurecht-
lichen Entscheides wird eine Gebühr von pauschal
CHF 30.00 verrechnet.

Oetwil an der Limmat, 4. Dezember 2025
Der Gemeinderat

Einladung zur 43. und 44. Sitzung des Gemeinderates
Dietikon, Donnerstag, 4. Dezember 2025, 17.00 bis
19.00 Uhr und ab 20.00 Uhr, im Gemeinderatssaal
(Doppelsitzung)
Geschäfte

1. Mitteilungen
2. Budget 2026
3. Totalrevision Kita-Verordnung, Antrag (unter Vorbehalt der Beschlussfassung durch die
Rechnungsprüfungskommission)

4. Revision Parkierverordnung (öffentliche Parkplätze), Antrag (unter Vorbehalt der Beschluss-
fassung durch die Geschäftsprüfungskommission)

5. Umbau und Sanierung Kronenplatz 8 (alte Metzg), Ausführungskredit, Antrag
6. Neugestaltung Umgebung Kronenareal, Ausführungskredit, Antrag
7. Revision Reglement zur finanziellen Unterstützung energieeffizienter Massnahmen und
erneuerbarer Energien, Antrag (unter Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Geschäfts-
prüfungskommission)

8. Postulat von Ernst Joss (AL) betreffend Tempo 50 auf der Ueberlandstrasse, Bericht
9. Interpellation von Andreas Wolf (Grüne) betreffend Quersubventionierter Stadtboulevard,
Beantwortung

10. Interpellation von Anton Felber (SVP) betreffend Sicherheit an Dietiker Schulen, Beantwortung
11. Interpellation von Lea Sonderegger (FDP) betreffend Wohnsicherheit für langjährige Ein-
wohner, Einheimischenbonus als Mehrwertausgleich, Beantwortung

12. Interpellation von Andreas Wolf (Grüne) betreffend Sicherheit am Bahnhof- und Kirchplatz
Dietikon, Begründung

13. Interpellation von Lea Sonderegger (FDP) betreffend integrative Überforderung?, Begründung

Die Sitzung ist öffentlich. Für Interessierte gibt es auf der Tribüne Sitzplätze. Der Gemeinderat
freut sich auf Ihre Teilnahme.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Konrad Lips Patricia Meyer
Präsident Sekretärin

Protokoll über die Gemeindeabstimmungen vom
30. November 2025
Gemeindeabstimmungen über die beiden Vorlagen von der Hüttikerstrasse (Sanierung in
zwei Etappen, Kreditgenehmigung von CHF 4'865'000.00) und der Rainstrasse (Sanierung
in zwei Etappen, Kreditgenehmigung von CHF 2'960'000.00)

Total Stimmberechtigte 1716
Total eingegangene Stimmrechtsausweise 838
Ungültig eingegangene Stimmrechtsausweise 11
Gültig eingegangene Stimmrechtsausweise 827

Hüttikerstrasse, Sanierung in zwei Etappen, Kreditgenehmigung
von CHF 4'865'000.00:

Eingangene Stimmzettel 787
Leere Stimmzettel 9
Ungültige Stimmzettel 0
Gültige Stimmzettel 778

Ja-Stimmen 541
Nein-Stimmen 237

Stimmbeteiligung 45.86 %

Rainstrasse, Sanierung in zwei Etappen, Kreditgenehmigung
von CHF 2'960'000.00:

Eingangene Stimmzettel 784
Leere Stimmzettel 8
Ungültige Stimmzettel 0
Gültige Stimmzettel 776

Ja-Stimmen 543
Nein-Stimmen 233

Stimmbeteiligung 45.69 %

Die beiden Vorlagen wurden angenommen.

Stimmrechtsrekurs:
Wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung
kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung dieses Abstimmungsresultats an gerechnet,
schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben wer-
den. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. In Stimm-
rechtssachen werden Verfahrenskosten erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich
aussichtlos ist.

Rekurs gegen Gemeindebeschlüsse und -erlasse:
Gegen den vorliegenden Gemeindeerlass kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung
dieses Abstimmungsresultats an gerechnet, Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhof-
platz 10, 8953 Dietikon, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung erhalten. Rekurrieren kann, wer durch den Erlass berührt ist und ein schutz-
würdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Die Kosten des Rekursver-
fahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

30. November 2025, Gemeinderat Oetwil an der Limmat

IBAN CH04 0900 0000 8000 8274 9multiplesklerose.ch
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ZumGedenken Donnerstag, 4. Dezember 2025

Urdorf, 25. November 2025
Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist es kein Sterben, sondern eine Erlösung.

Traurig und mit grosser Dankbarkeit und Liebe nehmen wir Abschied von meiner lieben
Ehefrau, unserem Mami, Schwiegermami,Mamam, Schwester, Gotti und Tante

Rosmarie Wyssen-Huber
23. Januar 1937 – 25. November 2025

Sie durfte nach kurzer und schwerer Krankheit im Beisein ihrer Familie friedlich einschlafen.
In liebevoller Erinnerung:
Edmund Wyssen-Huber
André und Eufemia Wyssen
Denise Gröble-Wyssen und Michael Burkard
Jenny Gröble und Marco Reiser
Mike Gröble
Karl und Anni Huber
und Verwandte

Die Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 9.Dezember 2025, um 14.00 Uhr statt. (Besammlung
bei der Abdankungshalle). Anschliessend Gottesdienst in der alten reformierten Kirche,Urdorf.
Anstelle von Blumen gedenke man der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, Zürich,
IBAN: CH47 0900 0000 8002 0400 1, Vermerk: Todesfall Rosmarie Wyssen.
Traueradresse:
Edmund Wyssen, AlterszentrumWeihermatt,Weihermattstrasse 44, 8902 Urdorf

Am 27. November 2025 ist verstorben:
Silvia Tschümperlin geb. Ayer,geboren am19. Juni 1961, von Schwyz SZ und St. Gallen-
Tablat SG, wohnhaft gewesen in Dietikon, Glanzenbergstrasse 26. Die Beisetzung und
Abdankung finden auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon im engsten Familien-
und Freundeskreis statt. Zivilstandsamt

Am 25. November 2025 ist verstorben:
Gertrud Leuthard geb. Casutt, geboren am 7. März 1935, von Merenschwand AG,
verwitwet von Leuthard, Johann, wohnhaft gewesen in Dietikon, Baumgartenstrasse 3.
Die Abdankung und Beisetzung findet nicht auf dem Friedhof Dietikon statt.

Zivilstandsamt

Am 29. November 2025 ist verstorben:
AnnaLudwinaHertelgeb.Kühne,geborenam24.April1938,vonDietikonZH,verwitwet
von Hertel Eckhard, wohnhaft gewesen in Dietikon, Asylstrasse 9. Die Abdankung
findet am Montag, 15. Dezember 2025, um 14.00 Uhr in der Abdankungshalle auf
dem Friedhof Dietikon ZH statt. Die Urne wird vorgängig im engsten Familienkreis
beigesetzt. Zivilstandsamt

Am 29. November 2025 ist verstorben:
Werner Karl Pfister, geboren am 12. März 1944, von Bözen AG, verheiratet mit
Pineda de Souza Pfister, Sandra, wohnhaft gewesen in Dietikon, Altbergstrasse 13.
Die Beisetzung findet am Freitag, 5. Dezember 2025 auf dem Friedhof Sihlfeld an der
Aemtlerstrasse 151, 8003 Zürich im Urnenhain statt. Anschliessend Abdankung im
Krematorium Sihlfeld. Zivilstandsamt

Verstorben ist am 29. November 2025:
Nelly Dätwyler geb. Blumer, geboren am 31. Dezember 1930, von Zürich ZH, Vordemwald AG, wohnhaft
gewesen in 8102 Oberengstringen. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Bestattungsamt

Am 30. November 2025 ist verstorben:
Hedwig Stauffer geb. Wintersteller, geboren am 7. April 1944, von Zauggenried BE,
verwitwet von Stauffer, Rudolf, wohnhaft gewesen in Dietikon, Ruggackerstrasse 2.
Es finden keine Abdankung und Beisetzung auf dem Friedhof Dietikon statt.

Zivilstandsamt

Am 27. November 2025 ist verstorben:
Willi Burri, geboren am 29. Mai 1942, von Schüpfen BE, geschieden, wohnhaft
gewesen in Dietikon, Merkurstrasse 9. Die Beisetzung findet am Freitag, 12. Dezember
2025, um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Dietikon, Gemeinschaftsgrab mit Namen, statt.
Abdankung: Freitag, 12. Dezember 2025, um 11.00 Uhr amGrab, Friedhof Guggenbühl,
Dietikon. Zivilstandsamt

Am 30. Oktober 2025 ist verstorben:
Teodoro Mengon, geboren am 6. Mai 1931, von Dietikon ZH, verwitwet von Mengon
geb. Schuster, Rosa Maria, wohnhaft gewesen in Hallau SH, Schmalzgasse 2. Die
Beisetzung mit anschliessender Abdankung in der Abdankungshalle findet am Freitag,
12. Dezember 2025, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon statt.
Besammlung vor der Abdankungshalle. Zivilstandsamt

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.

Joh. 3:16

Katharina Tobler-Hofer
12. April 1945 – 27. November 2025

Liebes Käthi, liebes Muetti
In Erinnerung denken wir an Deine liebevolle, tröstende, verbindende, grosszügige und offene
Persönlichkeit.
Du hast die Menschen um Dich berührt, beschenkt und bist uns allen mit viel Wertschätzung
und Liebe begegnet.
Du warst wie ein Leuchtturm, fest im Leben, und Dein Licht begleitet uns weiter; ein stiller
Schein, der über die Zeit hinausreicht und in unseren Herzen unvergessen bleibt.

Jakob Tobler
Familie, Freunde und Bekannte

Die Gedenkfeier findet am Donnerstag, 11.Dezember 2025, um 14.15 Uhr in der Reformierten
Kirche Birmensdorf statt.
Anstelle von Blumen gedenke man dem Hilfswerk Selam in Äthiopien mit Vermerk:
Katharina Tobler, IBAN CH46 0070 0115 3003 1190 4
Traueradresse: J.Tobler, Risistrasse 6, 8903 Birmensdorf

Am 1. Dezember 2025 ist verstorben:
René Josef Paul Nyffenegger, geboren am 27. Juli 1940, von Schwyz SZ, wohnhaft
gewesen in Dietikon, Limmatfeld-Strasse 5. Die Beisetzung findet am Dienstag,
9. Dezember 2025, um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Oberengstringen statt.

Zivilstandsamt

Russikon im November 2025

Alles verändert sich mit dem,
der in unser Leben tritt
oder von uns geht.

Sehr traurig, aber auch dankbar, lassen wir unser Mami, unsere Oma und Schwigi in Liebe los!
Sie ist am frühen Morgen vom 22. November 2025 friedlich eingeschlafen.

Aloisia (Luise) Schnurrenberger-Alka
* 24. April 1933 † 22. November 2025

I stiller Truur, Liebi und Dankbarkeit Heidi und Heinz Brunner-Schnurrenberger
Erika und Peter Guggenbühl-Schnurrenberger
Oliver und Helena, Anja und Julian
Verwandte und Freunde in der Schweiz und
Deutschland

Der Trostgottesdienst findet am Montag, 8. Dezember 2025, um 11.00 Uhr in der reformierten
Kirche in Russikon statt. Luise wünscht keine Trauerkleidung.

Anstelle von Grabschmuck kann auf Wunsch von Luise die Stiftung Light House Zürich
berücksichtigt werden. IBAN CH40 0900 0000 8000 1633 5

Traueradresse: Erika und Peter Guggenbühl, Im Baumgarten 5, 8332 Rumlikon


